
 

 

 
Barrierefreier Ausbau der Haltestellen „Biethsstraße“ und „Burgstraße“ mit 

Ausbau und Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße gemäß §§ 28 ff. 
PBefG, §§ 72 ff. LVwVfG, §§ 18 ff. UVPG 

 
Das Regierungspräsidium Karlsruhe als Planfeststellungsbehörde hat mit Beschluss 
vom 30.03.2023, Az.: RPK17-3871-1 / 17-3871.1-HSB/58, den Plan für das obige 
Vorhaben festgestellt. 
 
Der Planfeststellungsbeschluss hat folgendes Vorhaben zum Gegenstand: 
 
Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) hat am 23.07.2021 die Feststellung des Planes 
nach §§ 28 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) i. V. m. §§ 72 ff. des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) i.V.m. §§ 18 ff. Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen 
Biethsstraße und Burgstraße mit Ausbau und Umgestaltung der Dossenheimer 
Landstraße zwischen Hans-Thoma-Platz und Fritz-Frey-Straße beantragt. Das 
Vorhaben beinhaltet im Wesentlichen folgende Maßnahmen:   

 
- Erneuerung der Gleisanlagen,  
- Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Bieths- und Burgstraße, 
- Erneuerung der Lichtsignalanlagen zur Beschleunigung des ÖPNV durch die 

Bevorrechtigung der Straßenbahn mittels einer „Dynamischen 

Straßenraumfreigabe“ und Einrichtung von Linksabbiegespuren, 
- Einrichtung separater Abbiegespuren im Bereich des straßenbündigen 

Bahnkörpers, 
- Ausbau der Kehranlage Burgstraße 

 
Der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses lautet: 
 
„Der Plan der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) für den barrierefreien Ausbau der 
Haltestellen „Biethsstraße“ und „Burgstraße“ mit Ausbau und Umgestaltung der 

Dossenheimer Landstraße zwischen Hans-Thoma-Platz und Fritz-Frey-Straße in 
Heidelberg, wird festgestellt. 
 
Alle für die Durchführung des Vorhabens erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Gestattungen werden nach § 75 Abs. 1 Satz 1 LVwVfG durch die Planfeststellung 
ersetzt. Der vorliegende Planfeststellungsbeschluss umfasst insbesondere die 
Befreiung von den Verbotsvorschriften der Satzung über den Schutz von Bäumen in 



 

 

Heidelberg (Baumschutzsatzung) vom 25. Juli 1996 gemäß deren § 6 i.V.m. § 67 
Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und § 54 Gesetz des Landes Baden-
Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (NatSchG).“ 
 
Der Planfeststellungsbeschluss umfasst eine Reihe planfestgestellter Unterlagen, 
insbesondere Lagepläne, Querschnitte, Bauwerksverzeichnis, 
Grunderwerbsverzeichnis, Grunderwerbspläne und den Landschaftspflegerischen 
Begleitplan. Er beinhaltet, neben verschiedenen verbindlichen Zusagen der 
Vorhabenträgerin, Nebenbestimmungen insbesondere zu Natur-, Arten-, Lärm-, 
Erschütterungs-, und Denkmalschutz.  
 
Im Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen, 
Forderungen und Anregungen entschieden worden. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung lautet: 
 
„Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in 
Mannheim erhoben werden. Vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die 
Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte 
vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor 
dem Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte 
oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die 
Befähigung zum Richteramt besitzen, zugelassen; soweit diese Beteiligte sind, 
können sie sich selbst vertreten. Behörden und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit 
Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 
anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse vertreten lassen. Weitere Vertretungsbefugnisse können sich im 
Einzelfall aus § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung 
ergeben.“ 
 
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung des festgestellten Planes liegen in 
der Zeit vom 12.06.2023 bis einschließlich 26.06.2023 im Technischen Bürgeramt 



 

 

der Stadt Heidelberg, Verwaltungsgebäude Prinz Carl, Erdgeschoss, Kornmarkt 1, 
69117 Heidelberg, während der Dienstzeit zur Einsichtnahme aus. Aktuell hat das 
Technische Bürgeramt für Besucherinnen und Besucher nur dienstags von 11.00 
Uhr bis 12.30 Uhr und donnerstags von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. An den 
übrigen Tagen ist eine Einsichtnahme in die Planunterlagen nach terminlicher 
Absprache  unter der Telefonnummer 06221 58-25150 oder per E-Mail unter 
bauberatung@heidelberg.de möglich. 
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen sind 
in Kürze auch auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Karlsruhe  
(www.rp-karlsruhe.de) unter „Über Uns / Abteilung 1 / Referat 17 – Recht, 
Planfeststellung / Planfeststellungsbeschlüsse / Schienen“ zugänglich gemacht. 

Maßgeblich ist allerdings der Inhalt der zur Einsicht bei o.g. Bürgermeisteramt 
ausgelegten Unterlagen. 
 
 
gez. Lösch 
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